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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.11.1947 

Geschäftszahl 

0612/47 

Rechtssatz 

Der Mitwirkung der Bundesregierung in einer in die Vollziehung des Landes (Art 11 B-VG) fallenden 
Einbürgerungssache kommt nur die Bedeutung zu, dass sie den Mangel des sonst zur Verleihung der 
Staatsbürgerschaft vorgeschriebenen Mindestaufenthaltes von 4 Jahren saniert. Der Erklärung der 
Bundesregierung über das Vorliegen eines Staatsinteresses an der Einbürgerung kommt im Verleihungsverfahren 
demnach nur eine interne Bedeutung, nicht aber die des Verleihungsaktes 


